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1.0 Allgemeines 
 
 Für die Behandlung nachstehend aufgeführter Verwaltungsangelegenheiten sind die 

aufgeführten Gebühren an die Verbands- bzw. Bezirkskasse zu entrichten (siehe in der 
BKBV-Satzung die Punkte 5.1.14 und 5.2 sowie in der BKBV-Finanzordnung die Punkte 9.2 
und 9.3). 

 
 
2.0 Verwaltungsgebühren: 
 
2.1  Aufnahme in den BKBV       Euro 100,- 
 
2.2  Antrag auf Namensänderung bei Clubs,  
  Spielgemeinschaften und Fusionen      Euro   15,-  
 
2.3  Anträge von Spielverlegungen          Euro   30,- 
 
2.4  Anträge zur Durchführung von BKSA 
  und Turnieren aller Art         Euro   15,- 
   
2.5  Neuausstellung sowie    
  Umschreibung / Vereinswechsel / Clubwechsel    Euro     6,-  
 
2.6  Kostenpflichtige Rücksendungen von Spielerpässen 
  wegen fehlenden Daten (z.B. Club- /Vereinsaustritt usw.)  Euro     6,- 
 
2.7  Duplikat/Verlust eines DCU- Spielerpasses    Euro     8,- 
  Duplikat/Verlust einer BKBV- Spielberechtigungskarte   Euro     8,- 
   
2.8  Antrag zur Gestellung von Aufsichten, 
  sofern kein Schiedsrichter eingeteilt ist.    * Euro   30,- 
 
2.9   Erteilung einer Sonderspielerlaubnis  
  (z.B. zum Spielen mit Lochkugeln)      Euro   15,-  
   Besondere Spielgenehmigung / Gastspielrecht    Euro   10,-  
  Besondere Spielgenehmigung Jugend / Gastspielrecht Jugend  Euro     6,- 
 
2.10  Werbeantrag Neu        Euro   30,- 
  Werbeantrag Verlängerung       Euro   15,- 
 
2.11  1. Mahnung/Zahlungserinnerung      Euro     5,-  
  2. Mahnung/Zahlungserinnerung      Euro   10,-  
 
2.12  Bearbeitungsgebühren 
  für Bußgeldforderungen aus der RVO     Euro     5,- 
 

2.13  Bearbeitungsgebühren bei Rechnungserstellung    Euro     5,- 
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 Anmerkungen 
 

* = zusätzlich Fahrtkosten und Spesen 
 

3.0 Rechtsmittelgebühren 
 
3.1 Für Verfahren vor dem Bezirksrechtsausschuss    Euro   75,- 
 
3.2 Für Verfahren vor dem Landesrechtsausschuss    Euro   75,- 
 
3.3 Für Verfahren vor dem Landesverbandsgericht    Euro 150,- 
 
 Die Verfahrenskosten sind gem. Ziffer 13.2 der Rechts- und  
 Verfahrensordnung der Bezirks- bzw. Verbandskasse zuzuleiten. 

 
 

4.0  Startgebühren 
 
4.1   Clubmannschaften  
  Verbandsrunde Frauen und Männer     Euro   60,- 
  (Zu entrichten bei der jeweiligen Spielplanausgabe in bar). 
 
4.2 Landesmeisterschaften 
 Einzel der Frauen und Männer 
 sowie der U23 weiblich / männlich pro 100 Wurf    Euro     6,- 

(Zu entrichten für den Vor- und Endlauf getrennt in bar). 
 
4.3 Landesmeisterschaften 
 Einzel der Seniorinnen und Senioren pro 100 Wurf   Euro     6,- 
 (Zu entrichten für den Vor- und Endlauf getrennt in bar). 
 
4.4 Landesmeisterschaften 
 Vereinsmannschaften der Seniorinnen und Senioren pro 100 Wurf Euro     6,- 
 (Zu entrichten für das Finale getrennt in bar). 
 
4.5 BKBV- Pokalfinale 
 Clubmannschaften Frauen und Männer pro 100 Wurf   Euro     6,- 
 (Zu entrichten am Finaltag in bar). 
 
5.0 Geldbußen (lt. Rechts- und Verfahrensordnung des BKBV (RVO) 
 
 § 5.7.2.1         Euro   20,- 
  
 § 5.7.2.3         Euro   50,- 
 
 § 5.7.2.5 Unterlaufen der festgelegten Mannschaftsstärke  Euro   50,- 
 
 § 5.7.2.5 Nichtantreten zu einem Verbandsspiel   Euro  100,- 
 
 § 5.7.2.6         Euro  150,- 
 
 § 5.7.2.7         Euro 200,- 
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 § 5.7.2.8         Euro   80,- 
 
 § 5.7.2.9         Euro   50,- 
 
 § 5.7.2.11         Euro   20,- 
 
 § 5.7.2.12         Euro 100,-
    
6.0 Inkrafttreten  
 
6.1 Diese Verwaltungs- und Rechtsmittelgebührenordnung wurde am 01.11.2020 
 vom BKBV Gesamtvorstandschaft beschlossen und tritt ab sofort in Kraft.  
 (Nachzulesen auf der Homepage des BKBV) 


